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Pflegekosten bald im Finanzausgleich?
Der Regierungsrat hat die Wirksamkeit des Systems überprüft. Er sieht Optimierungspotenzial – und nicht alle Gemeinden sind zufrieden.

Eva Berger

Im Aargau gibt es seit 2018 
einen neuen Finanzausgleich 
zwischen den Gemeinden. Da
mit werden Differenzen bei 
Steuern, Infrastruktur, Bildung, 
Sozialem und räumlicher Struk
tur ausgeglichen. Mit der Ein
führung wurde der Regierungs
rat verpflichtet, dem Grossen 
Rat regelmässig über die Wirk
samkeit Bericht zu erstatten. 
Das tut er jetzt zum ersten Mal, 
am Donnerstag hat er die Bot
schaft verabschiedet. Und es 
zeigt sich: Die Umverteilung 
funktioniert mit dem neuen Sys
tem grundsätzlich so wie beab
sichtigt.

Bei aller grundsätzlichen Zu
friedenheit sieht der Regierungs
rat dennoch Optimierungs
potenzial. So wirke der Sozial
lastenausgleich möglicherweise 
zu stark, hält er fest. Das könne 
zu Überkompensationen führen. 
Zweitens sei die Umverteilung 
im räumlichstrukturellen Las
tenausgleich nicht immer nach
vollziehbar und drittens sei zu 
prüfen, ob das System um ein 
Gefäss für den Ausgleich von 
Pflegekosten, welche die Ge
meinden tragen müssen, ergänzt 
werden soll.

Grössere reichere  
Gemeinden sind zufriedener
Für den Bericht hat der Kanton 
einerseits Kennzahlen ausge
wertet, etwa zu den Steuersät
zen, zweitens wurden die Ge
meinden befragt. Drei Viertel 
von ihnen haben an der Umfra
ge teilgenommen, rund 90 Pro
zent davon stuften das System 
als geeignet ein, schreibt die 
Staatskanzlei in einer Medien
mitteilung. Die Wirkung der 
Umverteilung erachteten rund 
60 Prozent als angemessen. 40 

Prozent jedoch möchten, dass 
entweder mehr oder weniger 
Geld herumgeschoben wird.

Tendenziell sei die Zufrie
denheit bei den EmpfängerGe
meinden grösser als bei jenen, 
die in den Topf einzahlen müs
sen. Weiter seien die grösseren 
Gemeinden zufriedener mit 
dem System als die kleineren. In 
diesem Jahr erhalten 131 Ge
meinden Finanzausgleichsbei
träge, 66 Gemeinden geben 
Geld ab. Sie leisten Abgaben in 
einer Höhe von knapp 68 Millio
nen Franken.

Steuerfussbeschränkung 
nach oben funktioniert
Der Aargauer Finanzausgleich 
setzt sich zusammen aus dem 
Ressourcenausgleich, der die 
Unterschiede zwischen finanz

starken und finanzschwachen 
Gemeinden verringert, dem 
Lastenausgleich, der die Aus
wirkungen höherer Belastungen 
finanziell ausgleicht, sowie den 
Ergänzungsleistungen.

Diese sind so etwas wie die 
Sozialhilfe für jene Gemeinden, 
die trotz der Zahlungen nur mit 
unzumutbar hohen Steuern 
einen ausgeglichenen Haushalt 
erreichen würden – das ist gege
ben, wenn der Steuerfuss mehr 
als 25 Prozent über dem kanto
nalen Durchschnitt liegt. Bisher 
waren nie mehr als zwei Ge
meinden auf Ergänzungsleis
tungen angewiesen.

Diese Begrenzung des 
Steuerfusses nach oben funktio
niere also, kommt der Regie
rungsrat zum Schluss. Dennoch 
hat sich die Differenz zwischen 

den tiefsten und den höchsten 
Steuerfüssen vergrössert. Am 
tiefsten ist der Steuerfuss in die
sem Jahr in OberwilLieli (48 
Prozent), am höchsten in den Ge
meinden Mellikon, Hallwil und 
Tägerig mit jeweils 127 Prozent.

Es gibt doch  
Optimierungspotenzial
OberwilLieli ist denn auch mit 
1117 Franken pro Einwohner die 
grösste Beitragszahlerin in die
sem Jahr. Umgekehrt erhält 
Oberhof aus dem Topf 1066 
Franken pro Person, was dem 
höchsten Beitrag entspricht.

Auch wenn der Finanzaus
gleich funktioniere, so gebe es 
doch Optimierungspotenzial, 
hält der Regierungsrat fest. 
Zwangsfusionen will Volkswirt
schaftsdirektor Dieter Egli aber 

nicht, die Gemeindeautonomie 
soll bestehen bleiben.

Es ist der erste Wirkungsbe-
richt zum neuen Finanzaus-
gleich. Wie zufrieden sind 
Sie damit?
Dieter Egli: Unsere Einschätzun
gen wurden mit dem Bericht be
stätigt: Der Finanzausgleich 
wirkt wie beabsichtigt, er hat die 
gewünschten Effekte und ist ef
fizient. Die Rückmeldungen aus 
den Gemeinden betreffen unter
schiedliche Aspekte. Euphorie 
spürt man nicht, aber eine mitt
lere Zufriedenheit. Leider kön
nen wir keinen Finanzausgleich 
mit 198 individuellen Lösungen 
für jede Gemeinde bieten.

Auch der Regierungsrat sieht 
Optimierungspotenzial. So 
sollen etwa die Pflegekosten 
in den Finanzausgleich 
zwischen den Gemeinden 
aufgenommen werden. 
Warum?
Dieses Anliegen wurde in der 
Umfrage am häufigsten ge
nannt, deshalb will die Regie
rung das prüfen. Die Gemein
den fühlen sich durch die Pflege
kosten belastet. In diesem Sinn 
wird die Lastenverteilung zwi
schen Kanton und Gemeinden 
bei den Pflegekosten auch hin
terfragt. Wenn diese finanzielle 
Aufgabe bei den Gemeinden 
bleibt, dann könnte ein Aus
gleich natürlich eine gewisse 
Nivellierung erwirken.

Würden die Gemeinden so 
entlastet?
Nicht alle. Für gewisse Gemein
den könnten damit die Pflege
kosten sogar noch ansteigen, an 
der Gesamtsumme ändert sich 
ja nichts. Der Finanzausgleich 
ist hier ein Hilfsinstrument, die 
Grundproblematik bleibt aber, 

dass die Pflegekosten hoch sind 
und in der Tendenz weiter an
steigen.

Auch das Asylwesen treibt 
die Gemeinden um. Warum 
wird dieses nicht in den 
Finanz- und Lastenausgleich 
aufgenommen?
Das war für diesen Wirkungs
bericht kein Thema und wurde 
auch von den Gemeinden nicht 
thematisiert.

Trotz des neuen Ausgleichs 
vergrössert sich die Steuer-
schere zwischen steuergüns-
tigen und teuren Gemein-
den. Ist das ein Problem?
Gegen oben ist die Stabilisie
rung eingetreten, gegen unten 
gibt es einzelne Ausreisser. 
Unser Ziel ist gemäss Aufgaben 
und Finanzplan, dass 80 Pro
zent der Gemeinden mit ihrem 
Steuerfuss höchstens 15 Prozent 
über oder unter dem Median 
liegen. Das ist erreicht.

Mit dem Finanzausgleich 
werden Differenzen bei Steu-
ern, Infrastruktur, Bildung, 
Sozialem und räumlicher 
Struktur ausgeglichen. 
Wären Fusionen da nicht 
zielführender?
Die Gemeindeautonomie hat im 
Aargau einen grossen Stellen
wert, sie brauchen ihren Hand
lungsspielraum und die Bevöl
kerung ist sich diese Nähe zu 
den Behörden gewohnt. Das 
macht den Aargau aus. Der Kan
ton setzt zwar Anreize für mög
liche Zusammenschlüsse, Ent
scheidungsfreiheit und Indivi
dualität der Gemeinden sollen 
aber bestehen bleiben. Die 
 Zusammenarbeit der Gemein
den ist schliesslich Thema bei 
der anstehenden Revision des 
Gemeindegesetzes.

Arbeitslosigkeit im Aargau 
nimmt leicht ab
Arbeitsmarkt Bei den sieben 
Regionalen Arbeitsvermitt
lungszentren (RAV) im Aargau 
waren Ende März 8546 Perso
nen arbeitslos gemeldet, davon 
4783 Männer (56%) und 3763 
Frauen (44%). Das sind 405 we
niger als im Vormonat, wie das 
Aargauer Departement für 
Volkswirtschaft und Inneres am 
Dienstag mitteilt. Die Arbeitslo
senquote sinkt damit leicht um 
0,1 Prozentpunkte auf 2,3 Pro
zent. Schweizweit nahm die 
Quote ebenfalls um 0,1 Prozent
punkte ab (2,0 Prozent).

Im März haben sich 2000 
Personen auf den RAV angemel
det, 2278 Personen wurden ab
gemeldet. Die Zahl der Stellen
suchenden hat damit um 278 

Personen abgenommen und 
liegt per Ende März bei 14 083.

4917 offene Stellen waren ge
meldet, davon 3018 meldepflich
tig. Das entspricht einer Zunah
me von 153 offenen Stellen. 17 Be
triebe verfügten über eine gültige 
Bewilligung für Kurzarbeit (–6 
zum Vormonat). Potenziell be
troffen davon sind 405 Personen.

Durchschnittlich waren die 
im März angemeldeten Stellen
suchenden 251 Tage auf Stellen
suche. Das sind 25 Tage weniger 
als im Vormonat. Am längsten 
suchten die 50 bis 64-Jährigen 
nach einer neuen Stelle, nämlich 
durchschnittlich 315 Tage. Bei 
den 25 bis 49-Jährigen waren es 
246 Tage und bei den 15 bis 
24-Jährigen 134 Tage. (phh)

Innendirektor Dieter Egli sagt, der Finanzausgleich funktioniere grundsätzlich gut.  Bild: Alex Spichale

  

Keine höheren Hürden für Einbürgerung
Die Bürgerlichen wollen das Einbürgerungsgesetz verschärfen. Die Regierung lehnt dies ab.

Noemi Lea Landolt

Der Kanton Aargau hat eines der 
strengsten Einbürgerungsgeset
ze der Schweiz. Grossrätinnen 
und Grossräten von SVP, FDP 
und Mitte ist es trotzdem noch 
zu lasch. In einer Motion verlan
gen sie, die Hürden für eine Ein
bürgerung weiter zu erhöhen – 
und zwar bei der Sprache.

Den Schweizer Pass soll 
nur erhalten, wer mündliche 
Deutschkenntnisse auf Niveau 
B2 und schriftliche auf Niveau 
B1 nachweisen kann. Heute 
müssen Einbürgerungswillige 
mindestens B1 mündlich und A2 
schriftlich vorweisen. Dabei 
handelt es sich um Mindestvor
schriften des Bundes. Den Kan
tonen steht es frei, höhere An
forderungen ins Gesetz zu 
schreiben.

Der Regierungsrat hält 
nichts von Verschärfungen in 
Bezug auf die Sprachkenntnisse 
von Einbürgerungswilligen. Er 
lehnt die Motion ab und weist 
darauf hin, dass nur einzelne 

Kantone Verschärfungen in Be
zug auf die Sprachkompetenzen 
vorgenommen haben. So müs
sen Ausländerinnen und Aus
länder in den Kantonen Nidwal
den, Schwyz und Thurgau 
Deutschkenntnisse auf Niveau 
B2 mündlich und B1 schriftlich 
nachweisen. In den Kantonen 
Appenzell Ausserrhoden, Basel
Landschaft und St. Gallen wer
den Deutschkenntnisse auf 
Niveau B1 verlangt.

Aus Sicht der Regierung 
würde eine Erhöhung der gefor
derten Sprachniveaus «eine Er
schwerung der Einbürgerung 
darstellen, was Ausländerinnen 
und Ausländern den Zugang zur 
Schweizerischen Staatsbürger
schaft in unverhältnismässiger 
Weise versperren würde».

Die vorgeschlagenen Ver
schärfungen würden laut Regie
rungsrat insbesondere bildungs
ferne Ausländerinnen und Aus
ländern treffen, «die sich 
jahrelang in die Gesellschaft in
tegriert und sich lokal engagiert 
haben». Sie würden «in stossen

der Weise faktisch von einer 
Einbürgerung ausgeschlossen», 
warnt der Regierungsrat. 

Motionär und SVP-Grossrat 
Christoph Riner sagte im Januar 
zur AZ, es gehe ihm nicht dar
um, jemandem Steine in den 
Weg zu legen. Aber für ihn ist 
klar: «Landsleute sollten keine 
Übersetzungen nötig haben.» 
Dass sie dies offenbar haben, 

zeigt eine Forderung der SP der 
Stadt Luzern, das Abstim
mungsbüchlein nicht nur in den 
Landessprachen zur Verfügung 
zu stellen, sondern auch in Eng
lisch und allenfalls weiteren 
Sprachen.

Der Regierungsrat hält fest, 
Forderungen nach Übersetzun
gen von Abstimmungs und 
Wahlvorlagen seien im Aargau 
keine bekannt. Alle Bürgerinnen 
und Bürger seien selbst dafür 
verantwortlich, dass sie die Ab
stimmungs und Wahlvorlagen 
sprachlich und inhaltlich verste
hen. «Eine Übersetzung von Ab
stimmungsunterlagen in andere 
Sprachen als die Amtssprache ist 
nicht vorgesehen.»

Nur weil der Regierungsrat 
die Einbürgerungsregeln nicht 
verschärfen will, ist das Thema 
nicht vom Tisch. Das letzte Wort 
haben die Grossrätinnen und 
Grossräte. Sie haben immer 
noch die Möglichkeit, die Mo
tion zu überweisen. Dann müss
te die Regierung eine Gesetzes
vorlage ausarbeiten.

Der Regierungsrat
 

«Eine Übersetzung 
von Abstimmungs-
unterlagen in andere 
Sprachen als die 
Amtssprache ist  
nicht vorgesehen.»

Müller Marina  DVIGES
Schreibmaschine
Aargauer Zeitung, 8.4.23




